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Sachverhalt:

Die Gemeinde Damshagen stellt den Bebauungsplan Nr. 9 für den Ortskern der 
Ortslage Stellshagen auf, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung des Fremdenverkehrs in der Ortslage Stellshagen unter 
Berücksichtigung der Aufwertung des Dorfzentrums und der Nachnutzung des 
vorhandenen Gebäudebestandes zu schaffen. Im westlichen Teilbereich des 
Plangeltungsbereichs war bereits eine Fläche für ein Allgemeines Wohngebiet das 
planerische Ziel. 

Für den westlichen Teilbereich – den Bereich des Wohnens im WA 1 – wurden 
zwischenzeitlich die Zielsetzungen konkretisiert. Die Gemeinde führt das 
Aufstellungsverfahren gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 24. 
März 2021 mit 2 Teilbereichen fort. Der vorliegende Planteil – Teilbereich 1 – wird 
für das Allgemeine Wohngebiet getrennt vom Teilbereich 2 - für die Einrichtungen 
der touristischen Infrastruktur und Beherbergung mit Betriebswohnen – 
aufgestellt. Unter Berücksichtigung des städtebaulichen Konzeptes stellt die 
Gemeinde Damshagen für den Teilbereich 1 einen Angebotsbebauungsplan mit 
Projektbezug auf.

Die Zielsetzung der Gemeinde besteht darin, innerhalb des geplanten 
Allgemeinen Wohngebietes das Dauerwohnen zu etablieren. Dies soll gemäß dem 
städtebaulichen Konzept über eine Wohngruppe und ein genossenschaftliches 
Wohnen gesichert werden. Anstelle einer ursprünglich bis maximal 
zweigeschossigen Bebauung wurde eine verdichtete Bebauung mit Räumen auf 
einer Ebene, mit einem Vollgeschoss vorbereitet. Das städtebauliche Konzept für 
die geplante Realisierung wurde dem Entwurf zu Grunde gelegt.
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Für den Teilbereich 2 werden die Abstimmungen für die derzeitig anstehende 
Überarbeitung des Entwurfs geführt. Danach wird die Unterlage erneut der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen vorgestellt. 

Auf der Grundlage des Aufstellungsbeschlusses war beabsichtigt, das zweistufige 
Regelverfahren nach den Vorgaben des Baugesetzbuches anzuwenden. 

Die Novelle des BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. 
April 2022 (BGBl. I S. 674) ermöglicht die Anwendung des Verfahrens nach § 13b 
BauGB. Dafür ist das Verfahren bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 
einzuleiten. Der Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 ist bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2024 zu fassen. Dies ermächtigte die Gemeinde Damshagen, das 
Verfahren von einem zweistufigen Regelverfahren auf ein Verfahren nach § 13b 
BauGB für den Teilbereich 1 umzustellen.  
Die Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 13b BauGB sind 
erfüllt. Innerhalb des Plangebietes ist eine Grundfläche von weniger als 10 000 
m² berücksichtigt. Mit dem Planvorhaben wird die Zulässigkeit von 
Wohnnutzungen vorbereitet. Im Zusammenhang mit der Planaufstellung werden 
die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
ausgeschlossen. Die Flächen schließen sich an die im Zusammenhang bebaute 
Ortslage an. Die mit dem vorliegenden Bebauungsplan – Teilbereich 1 - 
beplanten Flächen sind über die vorhandene Erschließungsstraße (Dorfstraße) 
erreichbar. 

Durch die Beschlussfassung der Gemeindevertretung und Bekanntmachung der 
öffentlichen Auslegung wurde die Einleitung bis zum 31.12.2022 abgesichert. Der 
Satzungsbeschluss ist vor dem 31.12.2024 vorgesehen. Der Beschluss über den 
Bebauungsplan ist unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Rechtslage des 
BauGB zu fassen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9 für den Teilbereich 1 erfolgt nach den 
Vorgaben des Baugesetzbuches im Verfahren gemäß § 13b (Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren); § 13a BauGB gilt 
entsprechend. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und von 
der zusammenfassenden Erklärung abgesehen wird. § 4c ist nicht anzuwenden.

Der vorliegende Bebauungsplan weicht von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes (Darstellung einer gemischten Baufläche) ab. Unter 
Anwendung des § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird der Flächennutzungsplan im Wege 
der Berichtigung angepasst. Die Berichtigung wird zum Ende des 
Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes vorgenommen.

Inhaltlich haben sich unter Berücksichtigung der dörflichen Situation die 
Zielsetzungen für die Bebauung geändert. Anstelle einer ursprünglich 
zweigeschossigen Bebauung wird eine eingeschossige Bebauung mit einer 
maximalen Gebäudehöhe von 5 m berücksichtigt. Dies versteht sich zzgl. einer 
teilweisen Aufständerung der Gebäude. Die Nutzungen sind weiterhin innerhalb 
des WA-Gebietes vorgesehen. Die naturräumliche Situation wird zusammen in 
Vereinbarung mit der baulichen Entwicklung bewertet und betrachtet. Die 
Ableitung des anfallenden Regenwassers ist gemäß Erschließungskonzept des 
Ingenieurbüro Möller auf dem Grundstück durch Versickerung und Rückhaltung 
möglich. Während zunächst eine Ableitung als Notüberlauf in das 
Regenwassersystem der Gemeinde in den öffentlichen Bereich, in die Straße 
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vorgesehen war, ist nun die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers auf 
dem Vorhabengrundstück durch Versickerung und Notüberlauf vorgesehen. Die 
konkreten Flächen hierfür wurden gemäß Vorgabe der technischen Planung 
ergänzt. Grundlage hierzu ist das Erschließungskonzept des Ingenieurbüro Möller. 
Zuletzt wurde hier eine Überarbeitung vorgenommen, um einen Notüberlauf in 
die Regenwasserkanalisation der Gemeinde in die öffentliche Straße zu 
vermeiden und die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers auf dem 
Grundstück abschließend abzusichern.  

Die Gemeinde Damshagen hat mit dem Entwurf des Bebauungsplanes die 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.01.2023 bis 
einschließlich 14.02.2023 durchgeführt. Die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und der Nachbargemeinden erfolgte parallel. Stellungnahmen der 
Nachbargemeinden sind nicht eingegangen. Stellungnahmen der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange werden behandelt. Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
sind ebenso nicht eingegangen.  

Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung kann 
hergestellt werden. Die Entwicklungen in Parin mit der Rücknahme von 
Wohnbebauung sind bereits abgeschlossen. Die Beschlüsse für die Rücknahme 
von Bauflächen in Damshagen sind bereits erfolgt. Die Anforderungen an die 
Rücknahme der Tennisanlage in Stellshagen stehen noch aus und sind mit dem 
Teilbereich 2 des Bebauungsplanes Nr. 9 zu erfüllen. Hier sind Abstimmungen mit 
dem Vorhabenträger vorgesehen. Insofern wird der Rücknahme von Bauflächen 
durch die Gemeinde nachgekommen. 

In Bezug auf die Stellungnahme des Landkreises werden auch die Zielsetzungen 
der Raumordnung beachtet und die Rücknahme der Wohnbebauung zugunsten 
der Entwicklung in Stellshagen vollzogen. Für das Konzept stehen ausreichend 
Flächen für Stellplätze, 1 Stellplatz je Wohnhaus, zur Verfügung. Die 
Verfahrensvermerke werden für die Teilung des Bebauungsplanes ergänzt. Der 
Trafo wird als Nebenanlage beachtet. Änderungen ergeben sich nicht. Die 
Gemeinde achtet bei den Baugenehmigungs- und Anzeigeverfahren darauf, dass 
nur Dauerwohnungen zugelassen werden. Die Bezugspunkte sind aus Sicht der 
Gemeinde ordnungsgemäß festgesetzt. Eine Zuordnung von Stellplätzen ist 
entbehrlich. Für die Regelung der Einfriedung an der Straße sind städtebauliche 
Verträge notwendig und die Eigentumsregelung in Bezug auf die Herstellung der 
Straße ist ebenso erforderlich. Leitungsverläufe sind durch Grunddienstbarkeiten 
entsprechend zu sichern bzw. Teilungen auf der Fläche sind nicht zulässig. Eine 
Regelung erfolgt im städtebaulichen Vertrag. Die Sicherung der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen für die Rodung hat im städtebaulichen Vertrag zu erfolgen. 
Die Ausnahmegenehmigung ist rechtzeitig vor Satzungsbeschluss auf der 
Grundlage der Beschlussvorlage der Abwägung einzuholen. Die Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist nicht vorgesehen. Die Kapazitätsfrage 
wurde im Zusammenhang mit der Stellungnahme der Raumordnung erörtert. Die 
Löschwasserbereitstellung ist nach Brandschutzkonzept der Gemeinde gesichert. 
Der Trafostandort (ehemaliger Trafo) kann in Vereinbarung mit den 
Zielsetzungen des Bebauungsplanes gebracht werden. Belange der 
Bodendenkmalpflege sind nicht berührt. 

Im Zusammenhang mit den Anforderungen der unteren Wasserbehörde ist die 
Ableitung des Regenwassers durch Versickerung gesichert. Weitergehende 
Regelungen sind nicht erforderlich, weil kein Notüberlauf in die öffentliche Straße 
vorgesehen ist. Regelungen zu Dachflächen in Bezug auf die Verwendung von 
Zink, Blei und Kupfer erfolgen nicht. Kleinstmaterial kann verwendet werden. Bei 
Dachflächen wird nicht davon ausgegangen, dass die genannten Materialien 
verwendet werden. Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist 
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entsprechend im städtebaulichen Vertrag zu regeln. 

In Bezug auf die naturschutzfachliche Regelung ist die Inaussichtstellung der 
Rodung der § 18 Bäume erforderlich. Diese wird aufgrund der Beschlussvorlage 
für den Abwägungsbeschluss eingeholt. Die Rodung der Bäume, die nach 
Baumschutzsatzung geschützt sind, ist genehmigt. Artenschutzrechtliche 
Maßnahmen verbleiben unter Hinweisen. Regionales Pflanz- und Saatgut ist zu 
verwenden. § 20 Biotope sind nicht berührt. Die Entsorgung des Abfalls kann 
gesichert werden. 

Immissionsschutzrechtliche Belange aus Sicht des StALU sind nicht berührt. 
Ortsbegehungen fanden statt. Immissionsschutzrechtliche Belange wurden vom 
Landkreis nicht vorgetragen. 

In Bezug auf die verkehrlichen Belange ist ein zusätzlicher Gehweg erforderlich 
und zu regeln. In Bezug auf die Belange der Ver- und Entsorgung liegt die 
Zustimmung des Zweckverbandes für die gewählte Form der 
Regenwasserableitung durch Versickerung auf dem Grundstück vor; da kein 
Notüberlauf in die öffentlichen Straßen erforderlich ist, ist keine neue 
wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. Der Löschwasserbedarf ist gemäß 
Bedarfsplan aus Hydranten und dem Teich zu sichern. Ansonsten ist die 
Schmutzwasserableitung gesichert. 

In Bezug auf die Fernmeldeversorgung ist neben der Telekom auch die 
Funkversorgung außerhalb und unabhängig von diesem Planverfahren mit zu 
betrachten. 

Seitens der IHK wurden Belange auf die Absicherung des Eigenbedarfs der 
Bevölkerung vorgetragen. Die Gemeinde ist hier der Auffassung, dass sie diese 
Belange hinreichend bewertet und beachtet hat und die Zustimmung des Amtes 
für Raumordnung und Landesplanung hier entsprechend vorliegt. 

Zollrechtliche Bedenken, die von bodenrechtlicher Relevanz sind, wurden nicht 
vorgetragen. 

Aus Sicht des Landesanglerverbandes betroffene Belange sind nicht berührt. 

Es ergeben sich im Rahmen der Abwägung
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen, 
- Teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen, 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 

Die Einarbeitung der Abwägungsergebnisse in die Planunterlagen ist 
vorzunehmen. Die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen Stellungnahmen sind 
dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Die Abwägungsvorschläge sind 
durch die Gemeindevertretung zu beraten und zu entscheiden. Die Anregungen 
und Hinweise aus dem Stellungnahmeverfahren wurden unter Berücksichtigung 
des Abwägungsgebotes behandelt. Dementsprechend sind die Planunterlagen zu 
ergänzen. 
Die Inaussichtstellung der Rodungsgenehmigung nach § 18 NatSchAG M-V ist 
Voraussetzung. 
Die Information des Amtes Für Raumordnung und Landesplanung bezüglich der 
Rücknahme von Wohnkapazität, die bereits in Parin vollzogen ist, erfolgt ebenso, 
wie die Information zur baulichen Entwicklung in Damshagen und zur Rücknahme 
der Tennisanlage in Stellshagen. 
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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen beschließt:

1. Die aufgrund der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 
Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 
2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die 
Gemeinde Damshagen unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Stellungnahmen der 
Nachbargemeinden sind nicht eingegangen. 
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Damshagen zu eigen und 
ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben 
haben, von diesem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 d2023-03-07AbwEntwDamshagenB9_1 öffentlich
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Bebauungsplan Nr. 9 für den Ortskernbereich der Ortslage Stellshagen-Teilbereich 1-westlicher Teil der Gemeinde Damshagen  

 1 
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Bebauungsplan Nr. 9 für den Ortskernbereich der Ortslage Stellshagen-Teilbereich 1-westlicher Teil der Gemeinde Damshagen  

 2

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2.  
Die vorgelegten Unterlagen werden bewertet und die Vorgehensweise der Gemeinde 
dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Bebauungsplan Nr. 9 für den Ortskernbereich der Ortslage Stellshagen-Teilbereich 1-westlicher Teil der Gemeinde Damshagen  

 3

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Beschlussfassung zur 
Rücknahme der Tennisanlage im B-Plan Nr. 4 ist mit der Vorbereitung des Teil 2 des 
Bebauungsplanes vorgesehen. Die Abstimmung mit dem Vorhabenträger wird 
diesbezüglich geführt. Im Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 1 wurde bereits die 
Rücknahme von 18 WE beschlossen. Das Verfahren zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 der Gemeinde Damshagen wurde bereits abgeschlossen. Ebenso 
die zugehörige Änderung des Flächennutzungsplanes. In diesem Zusammenhang ist die 
Rücknahme der WE erfolgt. Die Zahl der Wohneinheiten in Parin wurde unter 
Berücksichtigung der Wandlung des Mischgebietes teilweise in Sondergebiete für 
Ferienbeherbergung realisiert. Die Nachweise werden im Zuge der Aufstellung des 
Teilbereiches 2 der zuständigen Behörde vorgelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Bebauungsplan Nr. 9 für den Ortskernbereich der Ortslage Stellshagen-Teilbereich 1-westlicher Teil der Gemeinde Damshagen  

 4

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Vorgaben des LEP und des REP werden durch die Gemeinde Damshagen beachtet. 
 
 
 
zu 5. 
Die Rücknahme von Flächen und Wohneinheiten aus den bestehenden Bebauungsplänen 
werden im Verfahren für den Teilbereich 2 des Bebauungsplanes Nr. 9 vorgelegt. 
 
 
 
zu 6. 
Die Beurteilungsgrundlagen ändern sich nicht. Insofern wird die Stellungnahme weiterhin 
verwendet. 
 
zu 7. 
Die Bereitstellung von Unterlagen erfolgt durch die laufende Verwaltung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Bebauungsplan Nr. 9 für den Ortskernbereich der Ortslage Stellshagen-Teilbereich 1-westlicher Teil der Gemeinde Damshagen  

 5

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Beteiligung der Fachdienste bzw. Fachgruppen und des Abfallwirtschaftsbetriebes 
wird nachfolgend behandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Bebauungsplan Nr. 9 für den Ortskernbereich der Ortslage Stellshagen-Teilbereich 1-westlicher Teil der Gemeinde Damshagen  

 6

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 3. 
Die Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 

 
- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Bebauungsplan Nr. 9 für den Ortskernbereich der Ortslage Stellshagen-Teilbereich 1-westlicher Teil der Gemeinde Damshagen  

 7

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Die Hinweise werden gemäß 
Abwägungsergebnis der Gemeinde beachtet. 
 
 
 
zu 2. 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Der Verfahrensvermerk 6 wird entsprechend ergänzt. 
 
zu 4. 
Die Hauptsatzung der Gemeinde wird entsprechend überprüft. Anforderungen aus Sicht 
der Gemeinde ergeben sich nicht. 
 
zu 5. 
Nach dem beigefügten Konzept sind 10 Stellplätze vorgesehen. Somit ist die 
Stellplatzzahl so bemessen, dass je Wohnung 1 Stellplatz bereitgestellt ist. Das beigefügte 
Konzept wurde überprüft. Danach ist in dem Konzept innerhalb der Begründung von 10 
Stellplätzen auszugehen. 
 
zu 6. 
Der Zusatz Nebenanlage für Trafo erübrigt sich. Durch die Umgrenzung als Nebenanlage 
ist dies ausreichend. Die Begründung sollte entsprechend ergänzt werden. 
 
zu 7. 
Die Gemeinde ist an der Umsetzung der Dauerwohnungen interessiert. Deshalb hat sie 
diese Festsetzung getroffen. Bei Verstößen gegen diese Festsetzung ist der Landkreis als 
zuständige Genehmigungsbehörde verantwortlich. Die Gemeinde wird im 
Antragsverfahren bzw. im Anzeigeverfahren auf die Sicherung der Dauerwohnnutzung 
achten. 
Für die Gemeinde ist ein weiterer Ablaufplan nicht erforderlich. Die Gemeinde hat 
begründet, dass lediglich Dauerwohnnutzungen zulässig sind. Ein Ablaufplan ist nicht 
notwendig, weil nicht zulässige Nutzungen auszuschließen und die rechtswidrige Nutzung 
abzulehnen sind. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2023-________- Bebauungsplan Nr. 9 für den Ortskernbereich der Ortslage Stellshagen-Teilbereich 1-westlicher Teil der Gemeinde Damshagen  

 8

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 8. 
Die Ausführungen sind nicht verständlich. Die Höhenbezugspunkte sind konkret 
festgesetzt. Einer Übersetzung der Festsetzung bedarf es nicht. Der Höhenbezugspunkt ist 
als Höchstmaß festgesetzt. Das heißt er darf nicht überschritten werden. Der Inhalt der 
Stellungnahme ist in diesem Fall nicht nachvollziehbar. 
 
zu 9. 
Aus Sicht der Gemeinde bedarf es einer Zuordnung nicht. Es sind 10 Stellplätze 
festgesetzt. Je Gebäude ist ein Stellplatz vorgesehen. 
 
zu 10. 
Die Begründung zur Einfriedung wird angepasst. Im städtebaulichen Vertrag sind 
entsprechende Regelungen aufzunehmen. 
 
zu 11. 
Die Leitungen werden durch Grunddienstbarkeiten gesichert und im städtebaulichen 
Vertrag verankert. 
 
zu 12. 
Die Sicherung der Maßnahmen erfolgt durch städtebaulichen Vertrag. 
 
zu 13. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
zu 14. 
Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ist nicht vorgesehen. Die Aufstellung begann als 
Bebauungsplan im Regelverfahren. 
 
zu 15. 
Die Gemeinde verfolgt dies unabhängig von diesem Planverfahren in Abstimmung mit 
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung. Die Regelungen in Parin sind bereits 
abschließend erfolgt. Die Anforderungen für Stellshagen im Zusammenhang mit dem B-
Plan Nr. 4 und für den B-Plan Nr. 1 der Gemeinde Damshagen werden für den 2. Teil des 
Bebauungsplanes Nr. 9 entsprechend beachtet. 
 
B 
zu 1. 
Aus Sicht der Gemeinde ist für den Bedarfsfall ausreichend Löschwasser vorhanden. Dies 
wurde durch die Stellungnahme des Zweckverbandes bestätigt. Hinsichtlich der 
Erreichbarkeit der bebaubaren Flächen können die Stellplatzflächen für das Aufstellen der 
Feuerwehr genutzt werden, so dass von der ausreichenden Löschwasserbereitstellung und 
Versorgung ausgegangen werden kann. Ebenso können Teiche für die 
Löschwasserbereitstellung genutzt werden. 

 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Anforderungen sind im Löschwasserkonzept im Rahmen der technischen Planung zu 
beachten und die Durchführung nachzuweisen. 
 
 
 
C 
 
zu 0. 
Es handelt sich um einen Entwurf. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Vereinbarkeit mit den Belangen des Denkmalschutzes ist hergestellt. 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Es ist zu berücksichtigen, dass kein Bodendenkmal berührt ist. 
 
zu 3. 
Hinweise zum Auffinden von Denkmalen sind bereits beachtet. Eine Ergänzung ist nicht 
notwendig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
zu 0. 
Die bestehenden Bedenken sind im Rahmen der Abwägung zu behandeln. Siehe 
nachfolgende Behandlung. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Anforderungen der Trinkwasserschutzzone IIIB sind zu beachten. 
 
 
 
 
zu 2. 
Abwasserbeseitigung erfolgt durch den ZVG. 
 
zu 3. 
Die Voraussetzungen für die Ableitung des anfallenden Regenwassers wurden durch das 
technische Konzept des Ingenieurbüro Möller vorbereitet und nachgewiesen. In Bezug auf 
die Ableitung des Niederschlagswassers ist klarzustellen, dass die Ableitung in den 
Regenwasserkanal der Straße nicht mehr vorgesehen ist. Dies ist auch in der 
Stellungnahme des Zweckverbandes entsprechend dargestellt, siehe die Stellungnahme 
unter II.13. Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist vollständig auf dem 
Grundstück abzusichern. Insofern ist eine weitere Zustimmung des Zweckverbandes nicht 
mehr erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
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zu 4. 
Festsetzungen für die Dachflächen sind nicht vorgesehen. Die Verwendung von 
Kleinstmaterial und Verbindungsmaterial am Dach aus Kuper, Zink und Blei lässt nicht 
vollständig ausschließen. Dies wird jedoch von untergeordneter Bedeutung sein. Insofern 
werden keine Festsetzungen getroffen und als entbehrlich angesehen. 
 
zu 5. 
Die Gemeinde regelt, dass das Oberflächenwasser auf dem Grundstück versickert wird. 
Insofern sind keine weiteren Nachweise oder Anpassungen der wasserrechtlichen 
Erlaubnis erforderlich. 
 
 
 
 
zu 6. 
Anforderungen an den Gewässerschutz sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7. 
Die Aufnahme des anfallenden Oberflächenwassers wird im städtebaulichen Vertrag 
geregelt. Auf die vorhandene Geländesituation wird eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 8. 
Die Rechtsgrundlagen sind entsprechend einzuhalten. 

 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
zu 1. 
Die vorgetragenen naturschutzfachlichen Belange werden im Rahmen der Abwägung behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Antragsunterlagen liegen vollständig vor. Vor Bekanntmachung der Satzung ist die 
Inaussichtstellung der Rodung von Bäumen nach § 18 NatSchAG M-V beizubringen. 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Irrtümlicherweise wird hier auf den B-Plan 43.1 eingegangen, der hier nicht in Rede steht. Die 
Naturschutzbehörde wird über die Beschlussvorlage der Abwägung unterrichtet und um 
Entscheidung gebeten. Die Gemeinde geht davon aus, dass das Planverfahren abgeschlossen wird 
und somit auch die Ausnahmegenehmigung erteilt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 4. 
Die Artenschutzmaßnahmen werden weiterhin im Text-Teil B unter Hinweise 
berücksichtigt. Eine Aufnahme als Festsetzung wird nicht als erforderlich angesehen. 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände tun sich nicht auf. Es sind allgemeingültige 
Regelungen die sich auf Gesetze berufen. Ein bodenrechtlicher Bezug ergibt sich von sich 
aus nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Der Hinweis zum Pflanz- und Saatmaterial wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 6. 
Die Begründung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7. 
§ 20 Biotope sind nicht betroffen. Anforderungen ergeben sich nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 8. 
Die Rechtsgrundlagen sind entsprechend zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände erhoben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
zu 2. 
Ordnungsmaßnahmen sind entsprechend mit der Verkehrsbehörde abzustimmen. Dies gilt 
bei Beanspruchung von Verkehrsgrund oder bei Beschilderungsmaßnahmen. 
 
 
 
G 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 2. 
Da Straßen des Landkreises nicht berührt sind, werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 
 
H 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
I 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Siehe nachfolgende Behandlung der Stellungnahmen. 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass landwirtschaftliche Belange nicht berührt werden. 
 
 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Neuregelung der Eigentumsverhältnisse und 
keine Flurbereinigung erfolgt. 
 
 
 
 
zu 3.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 
 
 
 
zu 3.3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Altlasten nicht berührt sind. 
 
 
 
zu 3.4. 
Hinweise auf das Bundesbodenschutzgesetz und das Landesbodenschutzgesetz finden 
sich bereits im Teil B unter Hinweise. Weitere Ergänzungen sind nicht erforderlich. 
 
 
4. 
 
 
zu 4.1. 
Das Flüssiggaslager wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 4.2. 
Eine Ortsbegehung hat stattgefunden. Relevante Belange wurden nicht aufgefunden. Der 
Landkreis hat sich als Immissionsschutzbehörde nicht zum Vorhaben geäußert. Deshalb 
geht die Gemeinde davon aus, dass keine Belange des Immissionsschutzes berührt sind. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das LUNG keine Stellungnahme abgibt. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde führt das Beteiligungsverfahren gemäß BauGB durch und führt auch die 
erforderlichen Verfahrensschritte durch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Belange des Straßenbauamtes sind nicht berührt, weil Bundes- oder Landesstraßen nicht 
betroffen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. Das Merkblatt 
und die Bedeutung der Festpunkte werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Aus Sicht des Landkreises wurde keine Stellungnahme 
zum Kataster- und Vermessungswesen abgegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Das Merkblatt wird zu den Verfahrensunterlagen genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Festlegungsarten werden zu den Verfahrensunterlagen genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Landesrelevanz ist nicht gegeben. 
 
zu 2. 
Der Landkreis hat sich in Bezug auf den Brandschutz geäußert. Diese Belange sind 
entsprechend beachtet. 
 
zu 3. 
In Bezug auf die Kampfmittelauskunft wird auf die Hinweise unter Punkt II.5 Punkt 3 
Teil B verwiesen. Die Belange sind damit hinreichend beachtet. Eine 
Kampfmittelauskunft wird empfohlen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
zu 4. 
Eine erneute Stellungnahme wird für andere Vorhaben dennoch eingeholt. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das forstrechtliche Einvernehmen erteilt wird. 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Ausführungen zur Begründung werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zielsetzungen werden durch die Polizei bestätigt. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Die grundsätzliche Zustimmung unter Beachtung der Anforderungen der Stellungnahme 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Grundstücksanschlüsse für Trink- und Schmutzwasser sind herzustellen. Eine 
Erschließungsvereinbarung ist nicht erforderlich. Die Anforderungen an 
Baumpflanzungen sind zu beachten und im Rahmen der technischen Bearbeitung mit zu 
berücksichtigen. Die Anforderungen an Gehölze sind entsprechend zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Anforderungen an die Trinkwasserversorgung sind mit dem Grundstücksanschluss zu 
erfüllen. Die Details sind im Rahmen der technischen Planung entsprechend zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Löschwasser wird gemäß Bedarfsplan der Gemeinde aus dem Netz der Hydranten und aus 
dem Teich gesichert. 
 
 
 
zu 4. 
Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers kann durch Anbindung in das System des 
ZVG gesichert werden. 
 
 
zu 5. 
Die Unterlagen zum Erschließungskonzept und zur Baugrunduntersuchung lagen im 
Planverfahren mit aus. Im Zuge der technischen Planung sind die Abstimmung zu führen. 
Ein Anschluss an die Straßenentwässerung ist nicht vorgesehen. Die Zustimmung des 
Zweckverbandes wird erteilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
zu 6. 
Planänderungen sind dem ZVG entsprechend mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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zu 7. 
Der Lageplan Trinkwasser wird der Dokumentation beigefügt. 

 
Zu berücksichtigen. 
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zu 8. 
Der Lageplan Schmutzwasser wird den Unterlagen beigefügt. 

 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH für die Telekom Deutschland 
GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die gereichte Plandokumentation wird zu den Verfahrensunterlagen genommen. Die 
Planbelange sind davon nicht berührt. Detaillierte Abstimmungen sind im Rahmen der 
technischen Vorbereitung zu führen. 
 
zu 3. 
Die Anlagen der Telekom sind nicht zu beeinträchtigen. Es sind Grundstücksanschlüsse 
und Leitungen vorgesehen. 
 
zu 4. 
Festsetzungen diesbezüglich werden in den Bebauungsplan nicht aufgenommen. Die 
Anforderungen sind im Rahmen der weiteren Vorbereitung des Vorhabens als 
Abstimmungen zu berücksichtigen und im Zuge der technischen Planung und 
Vorbereitung mit aufzunehmen sofern es für die Versorgung des Gebietes erforderlich ist. 
Die Ausführungen zur koordinierten Herstellung werden gern zur Kenntnis genommen. 
Die Anforderungen an die Abstimmung sind entsprechend zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Die Hinweise zur Erschließung werden zur Kenntnis genommen und davon wird im 
Bedarfsfall Anspruch genommen. 
 
zu 6. 
In Bezug auf Baumpflanzungen sind die Anforderungen der Telekom entsprechend zu 
beachten. Die Hinweise sind zu berücksichtigen. 
 
zu 7. 
Die Hinweise zur Beteiligung per E-Mail werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 8. 
Der Lageplan wird zur Dokumentation genommen. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 8. 
Der Lageplan wird zur Dokumentation genommen. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 10. 
Hinweise zu Kabeln werden zur Verfahrensdokumentation genommen. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 11. 
Hinweise zur Kabelschutzanweisung werden zur Kenntnis genommen. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 12. 
Die Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen und zur Verfahrensdokumentation 
beigefügt. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Leitungen vorhanden sind. 
 
zu 2. 
Allgemeine Hinweise und Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
Die sonstigen Hinweise der Hanse Werk werden der Plandokumentation entsprechend 
beigefügt. Anforderungen ergeben sich nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Betroffenheit gegeben ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme nur für den Planbereich gilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Der Planbereich ist korrekt wiedergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Gemeinde hat das kostenlose BIL-Portal genutzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen und keine Anlagen 
berührt sind. 
 
zu 6. 
Eine Änderung des Geltungsbereiches ist nicht vorgesehen. Die Anforderungen an die 
korrekte Bauausführung sind zu beachten. 
 
zu 7. 
Die Gemeinde beteiligt diejenigen Behörden und TÖB, die aus Sicht der Ver- und 
Entsorgung für den Bereich beachtlich sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 8. 
Der Geltungsbereich ist korrekt wiedergegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden sind und geplant sind. 
 
zu 2. 
Selbstredend gilt die Stellungnahme nur für den angefragten Bereich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange berührt sind. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bergbauberechtigungen vorliegen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände aus bergrechtlicher Sicht 
vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Allgemeine Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde Damshagen hat sich mit den Belangen der Raumordnung beschäftigt. 
Bereits im frühen Stadium fanden Abstimmungen mit dem Amt für Raumordnung und 
Landesplanung statt. Selbst bei einer Überschreitung des Eigenbedarfs geht die Gemeinde 
für den Ort Stellshagen davon aus, dass hier eine Vereinbarkeit hergestellt werden kann, 
siehe auch Stellungnahme des Amtes für Raumordnung Landesplanung, um im 
Fremdenverkehrsort eine ausgewogene Abstimmung zwischen Wohnen und 
Fremdenbeherbergung herzustellen und zu schaffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise und Anregungen bestehen. 
 
zu 2. 
Die allgemeinen Informationen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 2. 
Gutachten sind nicht erforderlich. 
 
zu 3. 
Der Hinweis auf digitale Beteiligung wird zur Kenntnis genommen und zukünftig 
beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
 
zu 2. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Anforderungen an 
Festsetzungen mit bodenrechtlicher Relevanz ergeben sich dadurch nicht. Vorgaben 
wurden nicht konkret getroffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 1. 
Es ergeben sich keine Anforderungen an den Bebauungsplan. 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Hinweise zum Antennenträger werden zur Kenntnis genommen. Der 200 m Abstand 
wird ebenso zur Kenntnis genommen. Die Regelung hat außerhalb und unabhängig vom 
Bauleitplanverfahren zu erfolgen. 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Allgemeine Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände können bei Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplanes 
ausgeschlossen werden. § 20 Biotope werden nicht berührt. Der Standort ist bereits 
anthropogenen Einflüssen ausgesetzt. Eingriffe in den Gehölzbestand werden durch 
entsprechende Maßnahmen kompensiert. Belange des Landesanglerverbandes sind nicht 
berührt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Gemeinde Damshagen nimmt zur Kenntnis, dass keine Anregungen bzw. Bedenken 
vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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